
 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen – Stand: 20.05.2010  

 

der Firma  

dbf  IT - Dienstleistungen GmbH & Co. KG 

Schülerstraße 27 

32108 Bad Salzuflen 

 

-im folgenden Auftragnehmer genannt- 

 

Vertragsschluss 

(1) Die Preisangaben in den Anzeigen sind freibleibend und unverbindlich. 

(2) Eine vom Auftraggeber abgegebene Bestellung ist bindend. Der 

Auftragnehmer ist berechtigt, dieses Angebot binnen zwei Wochen ab Zugang 

durch Zusendung einer Auftragsbestätigung oder der bestellten Ware 

anzunehmen.  

 

Preise und Zahlungsbedingungen  

(1) Die Preise berechnen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer von z. Zt. 

19%. 

(2) Soweit keine anderen Abreden getroffen sind, ist der Kaufpreis gem. Ziff. 1 

beim Erhalt der Ware bzw. der Dienstleistung ohne Abzug zu entrichten. 

(3) Der Auftraggeber kommt ohne weitere Erklärungen des Auftragnehmers 14 

Tage nach dem Fälligkeitstag in Verzug, soweit er nicht bezahlt hat.  

(4) Im Falle des Vorhandenseins von Mängeln steht dem Auftraggeber ein 

Zurückbehaltungsrecht nicht zu, es sei denn, die Lieferung ist offensichtlich 

mangelhaft bzw. dem Auftraggeber steht offensichtlich ein Recht zur 

Verweigerung der Abnahme der Arbeiten zu; In einem solchen Fall ist der 

Auftraggeber nur zur Zurückbehaltung berechtigt, soweit der einbehaltene Betrag 

im angemessenen Verhältnis zu den Mängeln und den voraussichtlichen Kosten 

der Nacherfüllung (insbesondere einer Mangelbeseitigung) steht.  

(5) Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, Ansprüche und Rechte wegen Mängeln 

geltend zu machen, wenn der Auftraggeber fällige Zahlungen nicht geleistet hat 

und der fällige Betrag (einschließlich etwaig geleisteter Zahlungen) in einem 

angemessenen Verhältnis zu dem Wert der – mit Mängeln behafteten – Lieferung 

bzw. Arbeiten steht. 

(6) Im Falle eines Versicherungsschadens ist der Auftragnehmer berechtigt, zur 

ordnungsgemäßen Abwicklung eine Abtretungserklärung vom Auftraggeber zu 

verlangen. 



 

 

Zahlungsverzug  

Im Falle des Zahlungsverzuges ist der Auftragnehmer berechtigt, Verzugszinsen 

in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz (§ 247 BGB) zu verlangen. 

Dem Auftraggeber ist der Nachweis gestattet, dass der Schaden nicht höher als 

acht Prozentpunkte über dem Basiszinssatz (§ 247 BGB) ist.  

 

Eigentumsvorbehalt  

(1) Der Liefergegenstand bleibt Eigentum des Auftragnehmers bis zur Erfüllung 

sämtlicher ihm gegen den Auftraggeber aus der Geschäftsverbindung 

zustehenden Ansprüche. 

(2) Für den Fall der Veräußerung des Liefergegenstandes oder der Neuware tritt der 

Auftraggeber hiermit seinen Anspruch aus der Weiterveräußerung gegen den 

Abnehmer mit allen Nebenrechten sicherungshalber an den Auftragnehmer ab, 

ohne dass es noch weiterer besonderer Erklärungen bedarf. Die Abtretung gilt 

einschließlich etwaiger Saldoforderungen. Die Abtretung gilt jedoch nur in Höhe des 

Betrages, der dem vom Auftragnehmer in Rechnung gestellten Preis des 

Liefergegenstandes entspricht. Der dem Auftragnehmer abgetretene 

Forderungsanteil ist vorrangig zu befriedigen. 

(3) Verbindet der Auftraggeber den Liefergegenstand oder die Neuware mit 

Grundstücken oder beweglichen Sachen, so tritt er, ohne dass es weiterer 

besonderer Erklärungen bedarf, auch seine Forderung, die ihm als Vergütung für 

die Verbindung zusteht, mit allen Nebenrechten sicherungshalber in Höhe des 

Verhältnisses des Wertes des Liefergegenstandes bzw. der Neuware zu den 

übrigen verbundenen Waren zum Zeitpunkt der Verbindung an den Auftragnehmer 

ab. 

(4) Bis auf Widerruf ist der Auftraggeber zur Einziehung der in dieser Bestimmung 

(Eigentumsvorbehalt) abgetretenen Forderungen befugt. Der Auftraggeber wird auf 

die abgetretenen Forderungen geleistete Zahlungen bis zur Höhe der gesicherten 

Forderung unverzüglich an den Auftragnehmer weiterleiten. Bei Vorliegen eines 

wichtigen Grundes, insbesondere bei Zahlungsverzug, Zahlungseinstellung, 

Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, Wechselprotest oder begründeten 

Anhaltspunkten für eine Überschuldung oder drohende Zahlungsunfähigkeit des 

Auftraggebers, ist der Auftragnehmer berechtigt, die Einziehungsbefugnis des 

Auftraggebers zu widerrufen. Außerdem kann der Auftragnehmer nach vorheriger 

Androhung unter Einhaltung einer angemessenen Frist die Sicherungsabtretung 

offen legen, die abgetretenen Forderungen verwerten sowie die Offenlegung der 

Sicherungsabtretung durch den Auftraggeber gegenüber dem Kunden verlangen. 

(5) Bei Glaubhaftmachung eines berechtigten Interesses hat der Auftraggeber dem 

Auftragnehmer die zur Geltendmachung seiner Rechte gegen den Kunden 



 

 

erforderlichen Auskünfte zu erteilen und die erforderlichen Unterlagen 

auszuhändigen. 

(6) Während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts ist dem Auftraggeber eine 

Verpfändung oder Sicherungsübereignung untersagt. Die Weiterveräußerung ist nur 

Wiederverkäufern im ordentlichen Geschäftsgang und nur unter den Bedingungen 

gestattet, dass die Zahlung des Gegenwertes des Liefergegenstandes an den 

Auftraggeber erfolgt. Der Auftraggeber hat mit dem Abnehmer auch zu vereinbaren, 

dass erst mit dieser Zahlung der Abnehmer Eigentum erwirbt. Bei Pfändungen, 

Beschlagnahme oder sonstigen Verfügungen oder Eingriffen Dritter hat der 

Auftraggeber den Auftragnehmer unverzüglich zu benachrichtigen. 

(7)  Soweit der realisierbare Wert aller Sicherungsrechte, die dem Auftragnehmer 

zustehen, die Höhe aller gesicherten Ansprüche um mehr als 10% übersteigt, wird 

der Auftragnehmer auf Wunsch des Auftraggebers einen entsprechenden Teil der 

Sicherungsrechte freigeben. Dem Auftragnehmer steht die Wahl bei der Freigabe 

zwischen verschiedenen Sicherungsrechten zu. 

(8) Bei Pflichtverletzungen des Auftraggebers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist 

der Auftragnehmer auch ohne Fristsetzung berechtigt, die Herausgabe des 

Liefergegenstandes bzw. der Neuware zu verlangen und/oder vom Vertrag 

zurückzutreten; der Auftraggeber ist zur Herausgabe verpflichtet. Im 

Herausgabeverlangen des Liefergegenstandes/der Neuware liegt keine 

Rücktrittserklärung des Auftragnehmers, es sei denn, dies wird ausdrücklich erklärt. 

 

Gewährleistung 

(1) Der Auftragnehmer hat Sachmängel der Lieferung, welche er von Dritten 

bezieht und unverändert an den Besteller weiterliefert, nicht zu vertreten; die 

Verantwortlichkeit bei Vorsatz oder Fahrlässigkeit bleibt unberührt. 

(2) Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der 

vereinbarten Beschaffenheit oder bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der 

Brauchbarkeit. 

(3) Ist ein Liefergegenstand bzw. die Leistung mangelhaft steht das Wahlrecht 

zwischen Mängelbeseitigung und Neulieferung [Neuleistung] in jedem Fall dem 

Auftragnehmer zu. Schlägt die Nacherfüllung fehl, so steht dem Auftraggeber das 

Recht zu, zu mindern oder – wenn nicht eine Bauleistung Gegenstand der 

Mängelhaftung ist – nach seiner Wahl vom Vertrag zurückzutreten. Die 

Anwendung des § 478 Abs. 1 BGB (Rückgriffsanspruch des Unternehmers) bleibt 

unberührt. 

(4) Will der Auftraggeber Schadensersatz statt der Leistung verlangen oder 

Selbstvornahme durchführen, so ist insoweit ein Fehlschlagen der Nachbesserung 



 

 

erst nach dem erfolglosen zweiten Versuch gegeben. Die gesetzlichen Fälle der 

Entbehrlichkeit der Fristsetzung bleiben im Übrigen unberührt. 

(5) Die Verjährungsfrist für Ansprüche und Rechte wegen Mängeln der 

Lieferungen/Leistungen – gleich aus welchem Rechtsgrund – beträgt ein Jahr. 

Dies gilt jedoch nicht in den Fällen des § 438 Abs. 1 Nr. 1 BGB (Rechtsmängel bei 

unbeweglichen Sachen), § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB (Bauwerke, Sachen für 

Bauwerke), § 479 Abs. 1 BGB (Rückgriffsanspruch des Unternehmers) oder § 634 

a Abs. 1 Nr. 2 BGB (Bauwerke oder Werk, dessen Erfolg in der Erbringung von 

Planungs- oder Überwachungsleistungen hierfür besteht). Die im vorstehenden 

Satz 2 genannten Fristen unterliegen einer Verjährungsfrist von drei Jahren. 

(6) Die Verjährungsfristen nach Abs. 1 gelten auch für sämtliche 

Schadensersatzansprüche gegen den Auftragnehmer, die mit dem Mangel im 

Zusammenhang stehen – unabhängig von der Rechtsgrundlage des Anspruchs. 

Soweit Schadensersatzansprüche jeder Art gegen den Auftragnehmer bestehen, die 

mit einem Mangel nicht im Zusammenhang stehen, gilt für sie die Verjährungsfrist 

des Abs. 1 Satz 1. 

(7) Die Verjährungsfristen nach Abs. 1 und Abs. 2 gelten mit folgender Maßgabe: 

a) Die Verjährungsfristen gelten generell nicht im Falle des Vorsatzes oder bei 

arglistigem Verschweigen eines Mangels [oder soweit der Verkäufer eine 

Garantie für die Beschaffenheit des Liefergegenstandes übernommen hat]. 

b) Die Verjährungsfristen gelten für Schadensersatzansprüche zudem nicht in den 

Fällen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder 

Freiheit, bei Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz, bei einer grob 

fahrlässigen Pflichtverletzung oder bei Verletzung wesentlicher 

Vertragspflichten. 

(8) Die Verjährungsfrist beginnt bei allen Ansprüchen mit der Ablieferung, bei 

Werkleistungen mit der Abnahme. 

(9) Soweit nicht ausdrücklich anderes bestimmt ist, bleiben die gesetzlichen 

Bestimmungen über den Verjährungsbeginn, die Ablaufhemmung, die Hemmung 

und den Neubeginn von Fristen unberührt. 

(10) Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Auftraggebers ist mit den 

vorstehenden Regelungen nicht verbunden. 

 

Gewährleistung bei Lieferung gebrauchter Sachen 

(1) Ansprüche und Rechte wegen Mängeln der Lieferungen von gebrauchten 

Sachen – gleich aus welchem Rechtsgrund – werden ausgeschlossen. Dies gilt 

nicht in den Fällen des § 438 Abs. 1 Nr. 1 BGB (Rechtsmängel bei unbeweglichen 



 

 

Sachen) oder § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB (Bauwerke, Sachen für Bauwerke). Im Falle 

des vorstehenden Satzes 2 gilt eine Verjährungsfrist von einem Jahr. 

(2) Die Ausschluss- bzw. Verjährungsregelungen nach Abs. 1 gelten auch für 

sämtliche Schadensersatzansprüche gegen den Auftragnehmer, die mit dem 

Mangel im Zusammenhang stehen – unabhängig von der Rechtsgrundlage des 

Anspruchs. Soweit Schadensersatzansprüche jeder Art gegen den Auftragnehmer 

bestehen, die mit einem Mangel nicht im Zusammenhang stehen, werden sie 

ausgeschlossen. 

(3) Der Ausschluss und die Verjährungsfristen gem. Abs. 1 und Abs. 2 gelten mit 

folgender Maßgabe: 

a) Sie gelten generell nicht im Falle des Vorsatzes oder bei arglistigem 

Verschweigen eines Mangels [oder soweit der Verkäufer eine Garantie für die 

Beschaffenheit des Liefergegenstandes übernommen hat]. 

b) Die Verjährungsfristen gelten für Schadensersatzansprüche zudem nicht in den 

Fällen 

  der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder Freiheit, bei 

  Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz, bei einer grob fahrlässigen  

  Pflichtverletzung oder bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. 

(4) Die Verjährungsfrist beginnt bei allen Ansprüchen mit der Ablieferung der Sache. 

(5) Soweit nicht ausdrücklich anderes bestimmt ist, bleiben die gesetzlichen 

Bestimmungen über den Verjährungsbeginn, die Ablaufhemmung, die Hemmung 

und den Neubeginn von Fristen unberührt. 

(6) Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Auftraggebers ist mit den 

vorstehenden Regelungen nicht verbunden 

 

Kündigungsfristen von Verträgen 

(1) Besteht zwischen dem Auftragnehmer und dem Auftraggeber ein Vertrag, z.B. 

für regelmäßige Wartungsarbeiten, so ist dieser Vertrag spätestens 3 Monate vor 

Ablauf der vereinbarten Laufzeit schriftlich zu kündigen. 

(2) Wird die Kündigungsfrist wie in Ziff. 1 benannt nicht eingehalten, so verlängert 

sich der Vertrag automatisch um ein weiteres Jahr. 

 

Gerichtsstand 

Alleiniger Gerichtsstand ist, wenn der Vertragspartner Kaufmann ist, bei allen aus 

dem Vertragsverhältnis sich ergebenden Streitigkeiten der Sitz des 

Auftragnehmers. 


